
Geldgeschäfte an Schulen
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 5. Mai 2024 11:11

Zitat von gingergirl

Wie kann man sich denn Geld von der Schule wiederholen, wenn es gar kein Konto gibt

Es gibt einen Schuletat bei der Stadt (beim Schulträger). Das Geld aus diesem Etat liegt aber
nicht auf einem extra Konto, sondern auf dem/auf den normalen Konten der Stadt.

Die Unterscheidung "Geld für die Schule" ist nur eine buchhalterische.

Wenn man dann Geld ausgelegt hat (bevor ihr fragt: natürlich mache ich das) reicht man die
passende Rechnung, die man dann bekommt, ein und die Mitarbeiterin der Stadt verbucht es
dann unter dem entsprechenden Etatposten und ich bekomme das Geld kurzfristig überwiesen.

Dafür braucht es kein "Schulkonto" bei der Stadt.
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